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BUCH

LOW MAGAZINE N°6 11

Seit er fünfzehn ist, hört David Biene Rockabilly und 
Rhythm’n’Blues, und besucht seit Anfang 2000 regelmäßig 
Hot-Rod-Festivals. Dort fotografiert der 30-Jährige die eu-
ropäische Interpretation der »Roaring 50s«.

David Biene lebt und arbeitet als freischaffender Fotograf 
in Berlin, wo er hauptsächlich die Großen und Noch-Nicht-
Ganz-Großen der internationalen Musik-, Literatur- und 
Schauspielwelt für nationale und internationale Magazine 
und Managements vor die Kamera bittet.

Nach einigen Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligun-
gen zwischen Japan, dem Libanon und Deutschland kon-
zentrierte er sich seit mehreren Jahren neben der täglichen 
Arbeit auf seinen ersten Foto-Bildband »Hopped-Up«, der 
im Juni 2009 im Verlag Onkel & Onkel erschien.

In einer beeindruckenden Kombination aus anspruchs-
voller Fotografie und Interviews dokumentiert David Biene 
authentische Charaktere – ohne Inszenierung, Wiederho-

lung oder Retusche. Er begleitete die Szene über fünf Jahre 
von Spanien bis Norwegen, auf Treffen, Rennen sogar bis 
hinein in die Garagen und Wohnzimmer der Protagonisten. 
Das sind für ihn nicht in erster Linie die »Hot Rods«, die 
aufgemotzten alten Fahrzeuge. Ihn interessieren die Men-
schen: Topchops und Flatheads, ölverschmierte Schrauber, 
mit Pomade frisierte Rockabillies, flankiert von tätowierten 
Wasserstoffblondinen an wilden Renn- und Tanzwochenen-
den. Um dem Leser und Betrachter ein einzigartiges Gefühl 
für diese Atmosphäre zu geben, liegen dem Buch zwei CDs 
bei, die die Musik der Szene, als auch das Renngefühl weiter-
geben. (onkel&onkel)

David Biene: Hopped-Up

David Biene 

»Hopped-Up – European Hot Rod Culture« 

in englischer Sprache · 240 Seiten + 2 CDs

Onkel & Onkel · 29,00 Euro

beispiel        - platzierung         
1 / 1  A nzeige       im   S atzspiegel        
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Technische Angaben

DRUCKUNTERLAGEN

Bitte senden Sie Ihre Druckunterlagen immer in di-

gitaler Form auf CD/DVD, per Upload auf unseren 

FTP-Kundenserver oder als Email-Anhang an 

mario@low-magazine.com.

Anzeigen können als PDF, TIFF, Photoshop EPS oder 

Illustrator AI (Schriften in Kurven wandeln) überge-

ben werden.

Bilddateien müssen immer ein Aufl ösung von min-

destens 300 dpi haben.

Bei Anzeigen im Anschnittformat ist eine Beschnitt-

zugabe von 5 mm an jeder Kante erforderlich. Bitte 

achten sie darauf, dass sich in den Beschnittzonen 

keine Textelemente befi nden.

AUSGABE       ANZEIGENSCHLUSS  DU-SCHLUSS  ERSTVERKAUFSTAG 

April 2010 (N°6)       18.02.2010   25.02.2010  25.03.2010

Juli 2010 (N°7)       20.05.2010   27.05.2010  24.06.2010

Oktober 2010 (N°8)   19.08.2010   26.08.2010  23.09.2010

Januar 2011 (N°9)      11.11.2010   18.11.2010  16.12.2010

April 2011 (N°10)       17.02.2011   24.02.2011  24.03.2011

          Änderungen vorbehalten

05

Erscheinungstermine

?
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Formate & Preise

1/4 SEITE HOCH..........................................EUR 374	

74 x 97,5 mm (Satzspiegel) 
90 x 112,5 mm (Anschnitt*)

1/4 SEITE LANG...........................................EUR 395	

48 x 225 mm (Anschnitt*)

KLEINANZEIGE...........................................EUR 163	

74 x 47 mm (Satzspiegel)

* Bei Anschnittformaten bitte einen Beschnitt von 5 mm an allen Kanten zugeben.

Alle Anzeigen werden im Vierfarbdruck (CMYK) gedruckt. Schwarz/weiß nicht möglich.
Alle Anzeigenpreise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

1/4 SEITE QUER...........................................EUR 374

152 x 40 mm (Satzspiegel)
182 x 55 mm (Anschnitt*)	 		

07

Formate & Preise

1/1 SEITE....................................................EUR 1.300	
U4 (Rückseite)............................................EUR 1.820
U2................................................................EUR 1.560
U3................................................................EUR 1.430
152 x 200 mm (Satzspiegel) 
182 x 225 mm (Anschnitt*)

DOPPELSEITE...........................................EUR 2.405 

332 x 200 mm (Satzspiegel) 
364 x 225 mm (Anschnitt*)

1/2 SEITE QUER...........................................EUR 702	

152 x 97,5 mm (Satzspiegel)
182 x 112,5 mm (Anschnitt*)
 

1/2 SEITE HOCH..........................................EUR 702

71,5 x 200 mm (Satzspiegel)
87,5 x 225 mm (Anschnitt*)
			 

1/3 SEITE QUER...........................................EUR 486 

152 x 60 mm (Satzspiegel)
182 x 75 mm (Anschnitt*)			 

Für Kulturanzeigen gilt ein Rabatt von 15% auf alle 

Anzeigenpreise (nur für Galerien, Museen, Ausstel-

lungen).
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

keit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigen- entgelts beschränkt. 
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, 
so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Ab-
druckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, 
wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach 
Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist 
innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang 
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszah-
lung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung 
werden nach der Preisliste gewährt.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen so-
wie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auf-
trages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begrün-
deter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeiträge abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftra-
ges werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollstän-
dige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr be-
schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen 
sowie für vom Auftraggebergewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen hat der Auftraggeber zu tragen.
15. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 

hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage genannt ist – die durch-
schnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres unter-
schritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein 
zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer 
Auflage bis zu 10.000 Exemplaren 20 % beträgt. Weiter sind 
bei Abschlüssen Preisminderungsanprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

16. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung 
an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbe-
wahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

17. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsver-
kehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit 
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten im Zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungs-
bereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages vereinbart.

18. Änderungen und Ergänzungen der AGB sowie Neben-
abreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
Abbedingung dieser Schriftformklausel.

19. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
werden die Parteien eine wirksame Bestimmung treffen, die 
den AGB im Ganzen sowie den vertraglichen Absprachen 
in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
möglichst nahe kommt. Ebenso ist zu verfahren, wenn die 
AGB eine Lücke aufweisen sollte.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. »Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druck-
schrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rah-
men eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 
erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abge-
rufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weite-
re Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbe-
schadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnah-
me entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Ge-
walt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärter-
maßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimm-
ten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim 
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in 
der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der aus-
drücklichen Vereinbarung bedarf.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich kenntlich ge-
macht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch ein-
zelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagen-
aufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der techni-

schen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unz mutbar ist. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annah-
mestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch 
Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteiles der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüg-
lich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den beleg-
ten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserli-
chem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine ein-
wandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Ver-
lag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprü-
che aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch 
bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Scha-
densersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und 
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Scha-
dens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzl chen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages 
für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaf-
ten bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für die grobe 
Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässig-


